
Besteuerungsprozedur für Kapitalgesellschaften

Ab dem 1. Februar 2010 ändert die Besteuerungsprozedur für die Kapitalgesellschaften. Die
Besteuerung erfolgt ab diesem Datum auf Grundlage der eingereichten Steuererklärung.

Die Verwaltung hat die Möglichkeit, innerhalb von 5 Jahren eine Prüfung vorzunehmen. Nach
Ablauf dieser Frist wird der Steuerbescheid - welcher auf Basis der Steuererklärung erstellt
wurde - definitiv.

Mehr Infos unter:

http://www.impotsdirects.public.lu/archive/newsletter/2010/nl_29012010/index.html

17.03.2010


